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Nach geltendem Recht le-
ben Ehegatten mangels einer
anderen ehevertraglichen
Abrede unter dem Güterstand
der Errungenschaftsbeteiii-
gung. Mittels Ehevertrag
kann, neben dem hier nicht
interessierenden Güterstand
der Gütertrennung, die Gü-
tergemeinschaft begründet
werden. Bei beiden Güter-
ständen, Errungenschaftsbe-
teiligung und Gütergemein-
schaft, kann durch ehever-

tragliche Abrede im Todesfall
der Vorschlag bzw. das Ge-

samtgut dem überlebenden
Ehegatten zugewiesen wer-
den, doch erleidet dieser
Grundsatz eine für Sie we-
sentliche Ausnahme: Durch
eine solche ehevertragliche
Abrede dürfen die Pflichtan-
teilsansprüche der nichtge-
meinsamen Nachkommen
bei der Errungenschaftsbetei-
ligung bzw. aller Nachkom-
men des Erblassers bei der Gü-

tergemeinschaft nicht beein-

trächtigt werden. Damit kön-
nen Sie durch Abschluss eines

Ehevertrages Ihren Kindern
nicht den Pflichtteil entzie-
hen.

In Ihrer Lage mit Kindern
aus erster Ehe wäre es auch
nicht möglich, dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an dem den Kindern
zustehenden Pflichtteil ein-
zuräumen.

Möglich wäre hingegen
der Abschluss eines Erbver-

träges zwischen ihnen und
den Kindern, z.B. in dem Sin-

ne, dass die Kinder des Erst-

versterbenden dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an ihrem Erbanteil
gewähren. Eine solche Rege-

lung könnte insofern sachge-
recht sein, als die Kinder des

Erstversterbenden ihren ge-
setzlichen Erbanteil, wenn
auch belastet mit der Nutz-
niessung, und nicht nur den
Pflichtteil erhalten würden.

Sowohl ein Ehevertrag als

auch ein Erbvertrag ist öf-
fentlich zu beurkunden. Ur-
kundsperson im Kanton
Zürich ist der Notar.

Dr. zur. Marco Biaggi

Medizin
Gefährliche Stürze

Warum fa/Zen so vieZe aZte

MeuscZzen (Zresona'ers Frauen)
um? 7cZ? seZber (70) geüöre
aucZz dazu. PZöfzZicZz Ziege ich

am Boden, hin weder gestrau-
cheit, gestoZpert nocZz ausge-
rutscht. 7ch hin gesund, Zehe ge-
sund, wandere vie/. Am Morgen
turne ich rege/massig einige Mi-
nuten. Mein Fu/s ist Zangsam,

o/t nur 44 his 52 Sch/äge. Mit
Turnen, Treppensteigen oder

auch schneZZem Gehen «mache

ich ihm Beine». Letzthin - heim
Wandern mit einer Gruppe - Zag

ich wieder am Boden. Drei Wo-

chen Zang Fippenweh waren die

Fo/gen. 7ch hahe eine heiZZose

Angst vor Knochenhrüchen.
Z7nd ich höre von anderen, de-

nen es auch so geht/ Was Zcönn-

te die 7/rsache sein? Giht es

HiZ/è?

Die Ursachen von Stürzen
sind vielfältig, so dass im Ein-
zelfall immer in verschiedene

Richtungen geforscht werden
muss. Bei den plötzlichen
Stürzen, die ohne jede Vor-

warnung auftreten, denke ich
an zwei Möglichkeiten: ent-
weder eine vorübergehende
Durchblutungsstörung des

Gehirns oder eine Herzrhyth-
musstörung.

Zu Recht weisen Sie auf
Ihren langsamen Puls hin. Im
normalen Alltag und bei
leichter körperlicher Tätig-
keit mag dieser Puls in der

Regel genügen. Unter Bela-

stung kann es aber zu einer
weiteren Verlangsamung
kommen. Damit gelangt we-
niger sauerstoffreiches Blut
zum Gehirn - ein Sturz ist die
Folge. Ich empfehle Ihnen,
sich an einen Herzspeziali-
sten zu wenden, der eine Mes-

sung der Herztätigkeit über 24
Stunden vornehmen wird.
Sollte sich der Verdacht be-

stätigen, so kann Ihnen durch

Einpflanzen eines Herz-
Schrittmachers (in örtlicher
Betäubung) schlagartig ge-
holfen werden. Sie erhalten
dadurch ein gutes Stück Le-

bensqualität zurück und kön-
nen insbesondere Ihre be-

rechtigte Angst vor einem
Knochenbruch ablegen.

Dr. med. Peter Ko/tZer

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Versicherungsmarder

DuZöngsf woZZte ic/î de/ einer

Genera/agentar eine Firz/a/tres-

poZice /ur eine Aufotei/ZcasZco-

VersicBerun^ afcsc/î/iessen. Der
Ageutgad mir afcer za verstehen,
ein Fin/aZzresverZra^ könne /ur
m/c/î im ScZracZen/aZZ tmvorteiZ-

Zza/7 sei«. So werde zum Beisp/e/

nur ein einziger Mardersedaden

vergütet. NoZens voiens /7ade Zeit

pur /ünp JaZrre unterscZrriefcen

und Zzade nun das Ge/udZ, öder-

vorteiit worden zu sein.

Leider sind Sie dem General-

agenten auf den Leim gegan-
gen. Wären Ihnen die Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) der Gesell-
schaft bekannt gewesen, so

hätten Sie den Mann am Te-

lefon durchschaut: Die Lei-

stung im Schadenfall bleibt
dieselbe, ob nun der Vertrag
auf ein oder fünf Jahre lautet.
Die Versicherung deckt den
Marderbiss grundsätzlich

«HEIMELIG»-
Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Tel. 072 -69 25 17

Vermietung und Verkauf
zu günstigen Konditionen
• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke:
Wir liefern schnell, prompt
und zuverlässig

Pflegebett

Transport-/
Ruhesessel

44 ZEITLUPE 6/95


	Medizin

